
 

Änderungsantrag  

Fraktion der CDU, 

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 

Fraktion der SPD, 

Fraktion der Freien Demokraten 

zu Antrag 

Landesregierung 

Ausnahmesituation aufgrund der Corona-Virus-Pandemie 

hier:  

Beschluss nach § 2 des Artikel 141-Gesetzes 

Drucksache 20/2582  
 
 
 
D e r   L a n d t a g   w o l l e   b e s c h l i e ß e n : 
 
Der Antrag wird wie folgt geändert: 
 
1. In Nr. 2 werden folgende Sätze angefügt: 

 „Der Landtag hält eine Erhöhung der im Entwurf des Nachtragshaushalts vorgesehenen 
Nettoneuverschuldung um 1 Mrd. € auf 1,9 Mrd. € für erforderlich. Damit erhöht sich die 
Überschreitung der nach § 1 Abs. 1 Artikel 141-Gesetz zulässigen Nettokreditaufnahme 
auf 1.789,8 Mio. €.“ 

 
2. Nr. 3 wird wie folgt neu gefasst: 

 „3.  Die über die zulässige Kreditaufnahme nach § 1 Abs. 1 Artikel 141-Gesetz hinaus-
gehende Kreditaufnahme ist in einem Zeitraum von zehn Jahren  

a) in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 jeweils in Höhe von 5 %, 

b) in den Haushaltsjahren 2023 bis 2028 in Höhe von jeweils 10 %, 

c) in den Haushaltsjahren 2029 und 2030 in Höhe von jeweils 15 % 

  der tatsächlich in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen zurückzuführen.“ 

 

 
Begründung: 

Eine Erhöhung der Ausgabenermächtigung ist insbesondere mit Blick auf eine mögliche Ergän-
zung und Eigenbeiträge der Länder zu den Stützungsmaßnahmen des Bundes für die Wirtschaft 
angezeigt (Unterstützung von Kleinunternehmern und „Solo-Selbstständigen“ sowie Erhöhung 
des Garantierahmens für Unternehmen).  

Auf diese Weise werden zusätzliche finanzielle Handlungsoptionen bereitgestellt, um im Bedarfs-
fall Unternehmen, die sich in existenzbedrohender Lage befinden, rasch und unbürokratisch durch 
Landesmittel zu unterstützen (ggf. auch als „verlorener Zuschuss“).  
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Schließlich erhöhen sich durch die Aufstockung die finanziellen Mittel, die im Bedarfsfall – etwa 
bei einer länger anhaltenden Pandemie – zur weiteren Unterstützung des Gesundheitssektors be-
reitgestellt werden können. 
 
 
Wiesbaden, 23. März 2020  
  
Für die Fraktion  
der CDU 
Der Fraktionsvorsitzende: 
Michael Boddenberg 

Für die Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Der Fraktionsvorsitzende: 
Mathias Wagner (Taunus) 

  
  
Für die Fraktion der SPD 
Die Fraktionsvorsitzende: 
Nancy Faeser 

Für die Fraktion der Freien Demokraten 
Der Fraktionsvorsitzende: 

René Rock 
  
  

 


